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Punkt 
 

 
Abstimmungs- und Verpflichtungserklärung mit 
ZENTEK 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, der Abstimmungs- und 
Verpflichtungserklärung mit der ZENTEK Gesellschaft für Kreislaufwirtschaftssysteme in 
Deutschland mbH & Co. KG zuzustimmen. 
 
 
Vorbemerkungen: 
 
In den vergangenen Monaten wurden nach Beschluss im Kreisausschuss bereits die 
Abstimmungs- und Verpflichtungserklärungen mit den Unternehmen ISD Interseroh 
Dienstleistungs GmbH, Landbell AG, EKO-PUNKT GmbH (früher Contwin GmbH) und Vfw AG 
unterzeichnet. Nun bemüht sich auch ZENTEK um die Feststellung als Systembetreiber gemäß  
§ 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung und hat den Rhein-Sieg-Kreis um den Abschluss der 
Abstimmungs- und Verpflichtungserklärung gebeten. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Die als Anhang 1 beigefügte Abstimmungs- und Verpflichtungserklärung entspricht - analog der 
bereits geschlossenen Vereinbarungen mit o.g. Unternehmen - einer mit den kommunalen 
Spitzenverbänden ausgearbeiteten rechtssicheren Lösung, die sich nicht nur auf alle mit der 
Duales System Deutschland GmbH (DSD) bestehenden Vereinbarungen, sondern auch auf alle 
künftigen Abstimmungsvereinbarungen zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
und der DSD GmbH bezieht. 
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ZENTEK erkennt die jeweils gültigen Vereinbarungen zwischen der DSD GmbH und dem Rhein-
Sieg-Kreis hinsichtlich der Nebenentgelte an. Die Höhe der von ZENTEK zu zahlenden anteiligen 
Nebenentgelte - an die Städte und Gemeinden für das Standplatzmanagement der Container, 
bzw. für die Kommunen Rheinbach und Wachtberg sowie die Abfallberatung an die RSAG – wird 
anhand der Lizenzmengen von der Clearingstelle ermittelt.  
 
Eine gesamtschuldnerische Haftung ist aufgrund § 1 Abs. 2 des Clearing-Vertrags 
ausgeschlossen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang: 
 
Abstimmungs- u. Verpflichtungserklärung 
 
 
 
 


